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Büro des Herrn Staatssekretärs
Te
über die Hauptabteilung I
JUL.1943
L
durch die Hand des Herrn General Reinefarth
Betrifft:
Errichting einer Sonderabteilung für das Reichsamt
für Landesaufnahme Berlin beim Landesvermessungsamt
Böhmen und Mähren
Bezug:
Schreiben vom 2.Juli 1943, St.S. I A-18/43
Die Sonderabteilung wurde nur aus organisatorischen
Gründen auf vorübergehende Zeit beim Landesvermessungsamt Böhmen
und Mähren errichtet, da diese Abteilung ein neues Sachgebiet zu
bearbeiten hat. Die Sonderabteilung besteht nur aus Bediensteten
des LVA, ist mir persönlich als Abteilung des LVA unterstellt, er-
hält Richtlinien und Weisungen für die durchzuführenden Arbeiten
nur von mir und steht ansonsten mit dem Reichsamt für Landesauf-
nahme Berlin in keinem Zusammenhang. Zwecks Durchführung der
Rechenarbeiten wendet sich das Reichsamt für Landesaufnahme nur
an den Präsidenten des LVA über I 3 Verm. des Reichsprotektors.
Die Kosten, die mit diesen Arbeiten verbunden sind, ersetzt das
Reichsamt für Landesaufnahme dem IVA. Die Bezeichnung Rechengruppe
Prag soll nur im internen Verkehr des Reichsamts für Landesaufnahme
auftreten und die in Prag durchgeführten Rechenarbeiten von denen
des Reichsamts für Landesaufnahme besonders unterscheiden.
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Das Reichsamt für Landesaufnahme und das Landesvermessungs-
amt Böhmen und Mähren stehen zueinander in keinem organisatorischen
Verhältnis. Das Reichsamt für Landesaufnahme untersteht unmittelbar
dem Reichsminister des Innern, das Landesvermessungsamt Böhmen und
Mähren dem Minister des Innern in Prag. Da das Landesvermessungsamt
Böhmen und Mähren einen Teil derselben Arbeiten durchführt, die dem
Reichsamt für Landesaufnahme im übrigen Reichsgebiet obliegen, be-
steht zwischen den beiden Dienststellen in mancher Hinsicht eine
fachliche Zusammenarbeit. Weisungen über die Durchführung von Ver-
messungsarbeiten erhält das LVA vom Reichsamt für Landesaufnahme
nicht.
N
M
g.
anlietdsrebnod rente gndfri
BOPLLP
l mied milred omdentisebned 
noedis bru nemde
\8I-A I.2.te pel ilut.S mov nediens2
poSrEr
Ried de ebnedegredirov lim nebnfr
oire od 
MOX
detaed gmlietrebnoddpdetiedrned
A eleroiLnöereq riin tai Avl aeb
tusrorub eib rit megnueteW bnu nainiftdotf tlid
sadof m tm ntnons ft bm m o n
ridüidord aloewS ansdnenmsaul menien mi nilisd'emden
05875
i aeb dole tebrew netledrenedbef
 I redü AVI b netnebtelri neb ns
ev 'metedt neatb Jim b neteod etd
oiesea eid Avi meb smdsntrseebrel müt tmsedoien
etgsaroied aab medel nenetni mi Ton floa gs
nonb nov nettednedn netiriegdo er ni b br eteitus
nebfedbeiednn erebnosed emdeniueeebrsd rit admeedolef aeb
Bolcpablopeppor
,
Doe
xiteul tdA
 SAM ON
  a 
TORNAA
@r@ItNo
A



Gntreerf

-1

Prag, den 1. Juli 1943

Herrn Oberregierungsrat Reischauer:

Herr Staatssekretär ersucht um folgendeAufklärung:

Nach dem Vermerk der Abteilung I/3 vom 17.6.1943 ist eine

Sonderabteilung des Landesvermessungsamts Böhmen und Mähren mit der

Erledigung kriegswichtiger Aufträge des Oberkommandos der Wehrmacht

befasst. Demgegenüber ist im Schreiben des Präsidenten des Reichsamts

für Landesaufnahme vom 25.5.1943 die Errichtung einer Rechengruppe Prag

der trignometrischen Abteilung des Reichsamts für Landesaufnahme vor-

gesehen. Danach könnte es den Anschein haben, als sei in Prag eine

Aussenstelle des Reichsamts für Landesaufnahme errichtet worden, die

sich lediglich der Einrichtungen des Landesvermessungsamts bedient.

Dieser Widerspruch dürfte aufzuklären sein. Bei dieser Gelegenheit

wird zweckmässig søgleich das Verhältnis zwischen Landesvermessungs-

amt und Reichsamt für Landesaufnahme näher erläutert.
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St.S. I A - 18/43.

Prag, den 2. Juli 1943.

2. VII. 1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Reischauer

d T    r r

In Sachen Errichtung einer Sonderabteilung für das

Reichsamt für Landesaufnahme Berlin beim Landesvermes-

sungsamt Böhmen und Mähren ist in dem dort. Vermerk vom

17.6.d.Js. - Zeichen I 3 Verm. Nr. 8185/558/43 davon die

Rede, daß die Sonderabteilung mit der Erledigung kriegs-

wichtiger Aufträge des Oberkommandos der Wehrmacht be-

faßt werde. Demgegenüber ist in dem Schreiben des Präsi-

denten des Reichsamtes für Landesaufnahme vom 25.5.d.

Js. - Zeichen Trig. 200ofRBM/l3.5. die Errichtung einer

Rechengruppe Prag der Trigonometrischer

Reichsamtes für Landesaufnahme vorgesel
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Prag,den 17.Juni 1943.

I 3 Verm. Nr. 8185/558/43

Eingegangen
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2 2.VI. 1943

An die

Hauptabteilung I.

Betrifft:

Errichtung einer Sonderabteilung für das Reichs-

amt für Landesaufnahme Berlin beim Landesvermes-

sungsamt Böhmen und Mähren.

Seit einiger Zeit ist das Oberkommando der Wehr-

macht mit kriegswichtig vordringlichen Aufgaben an beide

oben genannte Behörden herangetreten,deren Erledigung in be-

stimmten Terminen sichergestellt werden muß. Von diesen Auf-

trägen hat das Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren beson-

dere Berechnungen in Vorstufen zu übernehmen, die die Zusammen-

hänge und den eigentlichen Zweck derselben nicht erkennen

lassen. Zu diesen Arbeiten wurden besonders bewährte und

verläßliche Fachkräfte (30) des Landesvermessungsamtes aus-

gewählt, die unter meiner Aufsicht arbeiten.

Diese Sonderabteilung bleibt auf Kriegsdauer be-

stehen, die anfallenden Kosten werden vom Reichsamt für Lan-

desaufnahme getragen.

Ich bitte, von dieser Einrichtung Kenntnis zu neh-
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men. Der Vorgang ist in Abschrift beigeschlossen.

Gez. Dr. Kuhlmann.
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